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1. Einleitung 
 
Am 20. Juli 2004 ist das EAG Bau in Kraft getreten. Mit dem EAG Bau hat die Bundes-
republik Deutschland die Plan – UP Richtlinie 2001 in nationales Recht umgesetzt. 
Nach dieser Richtlinie müssen die Mitgliedsstaaten der EU gewährleisten, dass ab 
dem 20. Juli 2004 für ‚Pläne’ eine Umweltprüfung durchzuführen ist. 
 
Im Gegensatz zum bisherigen Städtebaurecht sind für alle Bauleitpläne, also für Flä-
chennutzungspläne, Bebauungspläne sowie für planfeststellungsersetzende Bebau-
ungspläne eine Umweltprüfung durchzuführen. Das ergibt sich aus § 2(4) Satz 1, 
Halbsatz 1 BauGB, der die Gemeinden verpflichtet, für die Belange des Umweltschut-
zes eine Umweltprüfung durchzuführen. Diese Pflicht zur Umweltprüfung gilt auch bei 
einer Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen, da nach § 1 (8), der dem bisheri-
gen § 2(3) BauGB entspricht, die für die Aufstellung der Bauleitpläne geltenden Vor-
schriften auch für deren Änderung und Ergänzung gelten. 
 
Dagegen ist für Satzungen nach § 34 (4) Satz 1, Nummern 2 und 3 keine Umweltprü-
fung durchzuführen. 
 
Gegenstand der Umweltprüfung sind nach § 2 (4) Satz 1 die Umweltbelange, auf die 
eine Durchführung eines Bauleitplanes voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkun-
gen haben kann. Umweltbelange in diesem Sinne sind insbesondere die in § 1 (6) Nr. 
7 a) bis i) neu gegliederten und zum Teil aufgewerteten Belange des Umweltschutzes 
sowie die in § 1a angesprochenen Belange, insbesondere auch die Eingriffsregelung 
des § 1a (3) und der Bodenschutz des § 1a (2) BauGB. 
 
 
 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 

Der überplante Standort befindet sich mit einer Flächengröße von ca. 4,636 ha am 
südlichen Ortsrand von Hattert. Die Ausweisung der aus dem Flächennutzungsplan 
der Verbandsgemeinde Hachenburg entwickelten Wohnbaufläche soll der Bewältigung 
der Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum und der städtebaulichen Abrundung der 
Ortslage dienen. 
Das Bebauungsplangebiet soll zu einem Allgemeinem Wohngebiet mit einer Grund-
flächenzahl von 0,3 und einer Geschossflächenzahl von 0,6 entwickelt werden. Auf die 
Nachbarschaft zur vorhandenen Bebauung reagiert der Bebauungsplan mit Festset-
zungen insbesondere zur Höhenbegrenzung und Dachneigung der Gebäude. 
 
Der Bedarf an Grund und Boden gliedert sich wie folgt: 
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Nutzungsart Fläche in m² %-Anteil an der 
Gesamtfläche 

Allgemeines Wohngebiet (WA) BA I 12.640m² 27,26%
davon privates Grün:740 m²       

Allgemeines Wohngebiet (WA) BA II 10.210m² 22,02%
davon privates Grün:675 m²       

Verkehrsflächen BA I   2.160m² 4,66%
Verkehrsflächen BA II   1.560m² 3,36%
Fußgängerbereich   165m² 0,36%
Wirtschaftswege   1.790m² 3,86%
Öffentliche Grünflächen   300m² 0,65%
Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung: Kinderspielplatz 600m² 1,29%
Private Grünflächen   1.985m² 4,28%
Flächen für Regenrückhaltung   2.545m² 5,49%
Flächen für die Landwirtschaft   10.880m² 23,47%
Gewässerflächen (Selbach)   1.265m² 2,73%

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 260m² 0,56%
          

Gesamtfläche   46.360m² 100,00%

 
 
Außerhalb des Bebauungsplangebietes liegende Flächen E1, E2 und E3 zum Schutz, 
zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft besitzen eine Gesamt-
fläche von ca. 11.102 m². 
 
 

1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen sowie Fachplanun-
gen und ihre Berücksichtigung 

 
Fachgesetze: 
Für das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1a (3) 
BauGB (i.d.F. vom 24.06.2004) in Verbindung mit  § 21 (1) des Bundesnaturschutzge-
setzes (i.d.F. vom 25.03.2004, zuletzt geändert am 25.11.2003) beachtlich, auf die im 
Rahmen der Bebauungsplanaufstellung im Zuge der Umweltprüfung mit einem Fach-
gutachten ‚Landespflegerischer Planungsbeitrag’ und im Bebauungsplan mit entspre-
chenden Festsetzungen reagiert wird. 
 
Fachplanungen: 
Im Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Verbandsgemeinde 
Hachenburg wird das Baugebiet als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
Im Planungsraum sind keine landkreisweiten Prioritätenflächen der Biotopvernetzung 
verbreitet. In der Planung vernetzter Biotopsysteme (MFU/LFUG 1993) werden für 
das Plangebiet im Bestand Wiesen mittlerer Standorte dargestellt.  
Als Planungsziel wird die biotoptypenverträgliche Nutzung der Wiesen mittlerer Stand-
orte, die Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen in der Selbachaue und die Entwick-
lung eines naturnahen Fließgewässers am Selbach formuliert. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Um-
weltmerkmale 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand 
werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die beson-
dere Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen 
und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen zu 
geben. Anschließend wird die mit der Durchführung der Planung verbundene Verän-
derung des Umweltzustandes dokumentiert und bewertet. Die mit der Planung ver-
bundenen Umweltwirkungen sollen deutlich herausgestellt werden, um daraus an-
schließend Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung erheblich negativer 
Umweltwirkungen abzuleiten. 
 

2.2 Schutzgut Mensch 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung Auswirkun-
gen auf das Wohnumfeld (Lärm und Immissionen sowie visuelle Beeinträchtigungen 
insbesondere während der Bauphase) und die Erholungsfunktion (Lärm, Landschafts-
bild und Barrierewirkung während der Bauphase) von Bedeutung. Von den von der 
Bebauung ausgehenden Wirkungen sind die angrenzenden Wohngebiete entlang der 
Straßen ‚Am Hanggarten’ und an der ‚Hachenburger Straße’ unmittelbar betroffen. 
Das Plangebiet selbst stellt aufgrund seiner vormaligen Nutzung als Grünland ein Are-
al mit mäßig hoher Bedeutung für die angrenzenden Wohnnutzungen dar. Die gegen-
wärtige Naherholungsfunktion besitzt aufgrund einer gut gegliederten Landschaft mit 
vielfältigen Landschaftselementen (Gewässer, Wiesen, Einzelbäume, Baumreihen, 
Obstbäume, Gärten) eine hohe Bedeutung. Aufgrund der Vorbelastungen durch die 
umgebende Wohnbebauung mit ihren Erschließungsstrassen weist das Plangebiet 
bezogen auf das Schutzgut Mensch eine mäßig hohe Empfindlichkeit hinsichtlich pla-
nerischer Veränderungen auf. 
 
 
Luftschadstoffe 
Von dem geplanten Wohngebiet sind unter Zugrundelegung der heute gültigen Wär-
medämmstandards und moderner Heizanlagen keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen in Bezug auf die Emission von Luftschadstoffen zu erwarten. Empfehlungen für 
besondere Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen aus der Wohn-
nutzung sind für die Entwicklung des Baugebietes nicht erforderlich. 
Der durch das Baugebiet hinzukommende Anliegerverkehr wird zu einer Erhöhung der 
Belastung vorhandener Wohngebiete durch Abgase und Lärm führen. Dies stellt je-
doch keine wesentliche Zusatzbelastung für die Ortslage dar. 
 
 
Landwirtschaftliche Immissionen 
Immissionen aus der heutigen landwirtschaftlichen Grünlandnutzung entfallen zukünf-
tig. 
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2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG) sind Tiere und Pflan-
zen als Bestandteile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewach-
senen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingun-
gen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 
 
Das Plangebiet weist über die in Wiesenböden vorzufindenden Lebenswelten hinaus 
mit einigen Obstbäumen sowie einigen Laubbäumen, einem Fichtenwäldchen, den 
privaten Nutzgärten und mit dem Selbach einschließlich seines Uferbewuchses einen 
mäßig wertvollen bis wertvollen Lebensraum für die Tierwelt auf. 
 
Im Plangebiet und seiner Umgebung gelten keine Erhaltungsziele und Schutzzwecke 
der Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen Vogelschutz- 
gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Es finden sich auch keine in der 
Biotopkartierung RP erfassten Lebensräume und auch keine dem Pauschalschutz 
gem. §28 LNatSchG RP unterliegenden Biotope. 
 
 
Bewertung 
Im Plangebiet führen Eingriffe durch den Neubau der Gebäude in die Pflanzenwelt und 
Lebensräume von Tieren zu nachhaltigen Beeinträchtigungen. Allein die Bodenversie-
gelung durch Überbauung auf insgesamt ca. 10.740 m² ist als erheblicher Eingriff im 
Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 21 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen, wenn 
dem Boden durch Versiegelung die natürliche Bodenfunktion als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen entzogen wird, auch wenn neue Qualitäten im Bereich der Gärten und 
Grünflächen in absehbarem Zeitraum entstehen können.  
Die Glatthafer- und Fettwiesen stellen jedoch innerhalb des Naturraumes keinen sel-
tenen und wertvollen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. 
 
 

2.4 Schutzgut Boden 

 
Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden.  
Das Bebauungsplangebiet selbst ist nicht bebaut und als überwiegend intensiv bewirt-
schaftet einzustufen. Die intensive Nutzung der Böden auf den Wiesenflächen ist als 
Vorbelastung zu beurteilen. Aufgrund der Durchlässigkeit des Bodens besteht aller-
dings eine hohe Empfindlichkeit gegenüber einer Versiegelung durch Überbauung mit 
der Folge, z.B. der Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung. 
 
Bewertung 
Aufgrund der Überformung des Bodens durch intensive Grünlandnutzung liegt eine 
geringe bis mäßig hohe Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und 
Landschaft vor. Gleichwohl wird mit dem Bebauungsplanverfahren ein Eingriff in den 
Bodenhaushalt vorbereitet. Hieraus leiten sich für das Baugebiet erhebliche und nach-
haltige Umweltauswirkungen ab. 
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2.5 Schutzgut Wasser 

 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Ent-
wicklung i. S. von § 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Ge-
nerationen ohne Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. 
Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu 
unterscheiden. Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen und Grund-
wasserneubildungsrate sind im Baugebiet an sich aufgrund der naturräumlichen Vor-
bedingungen als gering einzustufen. Im Gegenzug ist der Grundwasserflurabstand in 
der Talaue des Selbaches als gering bis mittel einzustufen. Vor allem in den flachen 
Talbereichen ist daher Staunässe verbreitet. Die natürlichen Standortbedingungen 
sind im Selbachtal großflächig durch Drainagen und Bachbegradigungen überformt. 
 
Das Schmutzwasser kann der Kläranlage zugeführt werden. Im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes sind keine besonderen „Empfindlichkeiten“ hinsichtlich z. B. des 
besonderen Sickervermögens des Bodens oder „Vorbelastungen“ durch möglicher-
weise vorhandene Quellen des Stoffeintrages (Altlasten etc.) gegeben. 
 
 
Bewertung 
Obwohl die natürlichen Wasserverhältnisse im Bebauungsplangebiet durch die entfal-
lende landwirtschaftliche Nutzung auch entlastet werden (Dünge- und Pestizideinträ-
ge, Verdichtungen), ist der Eingriff hinsichtlich der Grundwassersituation durch die 
Neuversiegelung von ca. 10.740 m² als erheblich einzustufen. Daher ist die großflä-
chige Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung als erhebliche Umweltauswir-
kung zu beurteilen. 
 
 

2.6 Schutzgut Luft und Klima 

 
Im Falle der Bebauung von Stadt- und Landschaftsräumen sind Umweltwirkungen aus 
ansteigender verkehrlicher und allgemeiner Erwärmung aufgrund Überbauung und 
abnehmender Luftzirkulation zu erwarten. Die klimatische Funktion des Bebauungs-
plangebietes ergibt sich aus seiner Lage oberhalb von Siedlungsflächen in Hattert. Die 
Grünlandflächen im Selbachtal und auch auf den Hangbereichen besitzen für die Kalt-
luftentstehung und den Kaltluftabfluss hangabwärts in Richtung Ortsmitte eine wichtige 
bioklimatische Funktion. Im Untersuchungsraum sind bis auf die Emissionen von den 
angrenzenden Straßen und aus den östlich sich anschließenden Wohnbauflächen 
keine Vorbelastungen und Empfindlichkeiten gegenüber der Luft- und Klimasituation 
zu beobachten. 
 
 
Bewertung 
Erhebliche klimatische Beeinträchtigungen durch das Plangebiet aus Versiegelung, 
Überbauung sowie Verkehrsemissionen und Heizanlagen sind aufgrund seiner Größe 
und der Begrenzung der baulichen Verdichtung nicht zu erwarten. Jedoch entfallen 
Flächen für die Kaltluftentstehung und den Kaltluftabfluss, was einen Verlust von kli-
matischen Wohlfahrtswirkungen für die bestehende Ortslagenbebauung und das Sel-
bachtal bedeuten. 
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2.7 Schutzgut Landschaft 

 
Das engere Plangebiet mit seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche den Obstbaumbe-
ständen, einer Laubbaumreihe, markanten, Landschaftsbild prägenden Einzelbäumen 
auf der Hangkante zum Selbachtal sowie dem Selbach mit seinem Gehölzbewuchs 
eine hohe Bedeutung für das Schutzgut Landschaft. Eine besondere Bedeutung besit-
zen hierbei die alten Eichen und Obstbäume, die von Südwesten aus der unbebauten 
Landschaft als gliederndes und belebendes Landschaftselement wahrgenommen 
werden. Auch stellt der Gehölzsaum am Selbach ein gliederndes und Raum – leiten-
des Landschaftselement dar. 
Durch seine Lage am Rande Wohnbebauung zur ‚Hachenburger Straße’ hin bietet die 
Gestaltung des Baugebietes und seine Einbindung in das Landschaftsbild sowie die 
Verzahnung mit dem vorhandenen Ortsteil auch eine städtebauliche Chance. 
 
 
Bewertung 
Die vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen besitzen eine geringe Bedeutung 
für das Schutzgut Landschaft. Dagegen stellen die Gehölzbestände sowie die Bach-
aue orts- und landschaftsbildprägende Bestandteile mit einer hohen Bedeutung für 
das Landschaftsbild und die freiraumbezogene Naherholung dar. Die Überbauung der 
Grundflächen ergibt gleichzeitig die Möglichkeit, den Siedlungsansatz durch entspre-
chende grünordnerische und gestalterische Maßnahmen einzubinden. 
 
 

2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von ge-
sellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische 
Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden 
könnte. 
 
Bewertung 
Aufgrund fehlender Kultur- und Sachgüter ist eine Betroffenheit nicht gegeben. 
 
 

2.9 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich 
gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wir-
kungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen 
Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die so genannten Schutzgüter, be-
zogenen Auswirkungen betreffen also ein stark vernetztes komplexes Wirkungsgefü-
ge. 
 
Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zwangsläufig zu einem vollständigen 
Verlust der Funktionen dieser Böden, wozu auch die Speicherung von Niederschlags-
wasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss, während die Ver-
sickerung unterbunden wird. Aufgrund der derzeitigen intensiven Bewirtschaftung der 
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Böden einerseits und der nur teilweisen Neuversiegelung bei gleichzeitiger Aufwertung 
durch private Grünflächen sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als 
mäßig hoch zu beurteilen. Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen 
durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Bebauungsplangebiet nicht 
zu erwarten. 
 
 

2.10 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

 
Bei der vorgesehenen Bebauung handelt es sich um ein Wohngebiet mit der dazu ge-
hörigen Erschließung. Die Umweltwirkungen liegen vor allem im Verlust von Boden 
und Bodenfunktionen durch Versiegelung und damit verbunden einem erhöhten Ober-
flächenwasserabfluss bei gleichzeitig verringerter Grundwasserneubildungsrate. Auf-
grund der Bebauung sind eine neue Prägung des Landschaftsbildes und damit neue 
Wechselwirkungen zu den Siedlungsflächen zu erwarten. 
 
 

3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 
 

3.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

 
Mit der Planung sind die unter Ziffer 2.1 ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen 
verbunden. Im Zuge der Realisierung können auf der Grundlage der Vermeidungs- 
und Gestaltungsmaßnahmen (s.Pkt. 4) für die Eingriffe in Boden, Natur und Land-
schaft und für den Menschen hinsichtlich der Immissionssituation und der Erholungs-
nutzung sowie für andere Schutzgüter wie Pflanzen und Tiere, die Landschaft und die 
Wechselwirkungen zwischen Landschaft und Siedlung auch Verbesserungen erreicht 
werden. 
 
 

3.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

 
Ohne die Baugebietsentwicklung am südlichen Rand von Hattert würde das Gelände 
weiterhin als landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch genommen werden. Die 
Durchlässigkeit des Bodens und seine Bedeutung für entsprechende Tier- und Pflan-
zenarten sowie das Kleinklima blieben erhalten. Landschaftsbild prägende Neupflan-
zungen von Gehölzen wären in größerem Umfang ebenfalls nicht zu erwarten. 
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4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 
 
Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. Im Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung gem. § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 21 Abs. 1 BNatSchG die Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft durch geplante Siedlungserweiterungen zu beurteilen und 
Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. 
 
Ein Landespflegerischer Planungsbeitrag ist bei dem hier vorliegenden Projekt erstellt 
worden. Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB sind nur die voraussichtlich erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichne-
ten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) in der Ab-
wägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 
 
 

4.1 Allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen 

Für die geplanten Wohnbauflächen werden unter Berücksichtigung des Flächennut-
zungsplanes der Verbandsgemeinde Hachenburg folgende Ziele definiert: 
 
 Aufrechterhaltung der Versickerungsfähigkeit des Bodens. 
 Verbesserung und Sicherung der Naherholungsfunktion des umgebenden Land-

schaftsraumes 
 Berücksichtigung des Orts- und Landschaftsbildes im Zuge der Baugebietsent-

wicklung 
 Anreicherung der Wohnbebauung durch die Anlage von vernetzenden und glie-

dernden Gehölzbeständen, Säumen und markanten Einzelbäumen 
 Sicherung der vorhandenen Gehölzbestände 
 Randliche und innergebietliche Etablierung von Grünstrukturen durch Festset-

zung von Pflanzbindungen und den Anteil der zu bepflanzenden Grünflächen auf 
den bebaubaren Grundstücken 

 Festsetzung von Fassaden- und Dachbegrünung 
 Extensivierung von Nutzungen auf intensiv genutzten Grünlandflächen im Umfeld 

empfindlicher Landschaftselemente (z. B. Talauen). 
 
 

4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 
Der Schutz von Tieren und Pflanzen als Bestandteile des Naturhaushaltes in ihrer na-
türlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt kann auf der Grundlage des lan-
despflegerischen Fachbeitrages zur Eingriffsregelung durch Festsetzungen zur Ver-
meidung, Verringerung und Ausgleich, der mit dem Bebauungsplan und seiner 
Realisierung verbundenen Umweltauswirkungen gem. § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 21 
Abs. 1 BNatschG erfolgen. Auf die Umwelteinwirkungen auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen sollte die Planung reagieren mit: 
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M1 Schutz von Vegetationsbeständen während der Bauphase durch Bauzäune o-

der sonstige Maßnahmen gem. DIN 18920 und die RAS LP 4. Dies gilt insbe-
sondere während der Erschließung des Kinderspielplatzes mit den für die 
Spielnutzung zu erhaltenden Obstbäume sowie die auf der Geländeböschung 
stockenden Obst- und Laubbäume. 
 

M2 Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen dürfen Hecken oder Gebüsche 
ausschließlich in der Zeit vom 1. März bis 30. September (§ 28 (2) Nr.4 
LNatSchG) gerodet werden. 
 

M3 Neupflanzung von 3 Stck. regionaltypischen Obsthochstämmen auf den Bö-
schungen südlich des geplanten Rückhaltebeckens zur Kompensation des Ein-
griffs in den Obstbaumbestand für den geplanten Kinderspielplatz. Die Bäume 
sind mit einem Pflanzpfahl zu sichern und langfristig zu entwickeln. 
 
 

M4 Das Regenrückhaltebecken ist naturnah mit wechselnden Böschungsneigungen 
auszubilden. Zur Steigerung des ‚Biotopwertes’ ist die Anlage eines Dauerstaus 
zu prüfen. Lockere Anpflanzung von standortgerechten Bäumen und Sträu-
chern zur Einbindung des Bauwerks in die Selbachaue. Die vorhandenen Bäu-
me sind während der Bauphase gem. DIN 18920 zu schützen 

 
 
Unvermeidbare Belastungen 
Die Versiegelung von Böden auf einer Grundfläche von ca. 10.740 m² und die damit 
verbundene Reduzierung von Lebensräumen durch die geplante Überbauung ist auf-
grund des Entwicklungszieles Wohnbebauung unvermeidbar. Die unter dem ‚Schutz-
gut Wasser’ dargestellten Renaturierungs- und Pflanzmaßnahmen am Selbach und 
auch am Rothenbach stellen gleichzeitig auch eine Aufwertung des Schutzgutes ‚Tiere 
und Pflanzen’ dar. 
 
 

4.3 Schutzgut Boden 

 
Auf die mit der Bodenversiegelung verbundenen Kompensationserfordernisse sollte 
der Bebauungsplan mit folgenden Festsetzungen, die das Maß der Bodenversiege-
lung auf das Nötigste beschränken, reagieren: 
 
M5 Abschieben des Oberbodens zu Beginn der Erdarbeiten auf den betroffenen 

Flächen entsprechend DIN 18915, Bl. 2.Eventuell notwendige Zwischenlage-
rung in flachen Mieten, nach Beendigung der Baumaßnahme soweit möglich 
Wiedereinbringen des Oberbodens auf den anzulegenden Vegetationsflächen; 
überschüssiger Oberboden ist einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen (z.B. 
Verwendung bei anderen Baumaßnahmen). 

 
Unvermeidbare Belastungen 
Eine Überbauung und damit anteilige Versiegelung der Böden ist an dieser Stelle der 
Ortslage unvermeidbar, da Standortalternativen auch hinsichtlich der vorhandenen 
innerörtlichen Bauplätze nicht zur Diskussion standen. 
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4.3 Schutzgut Wasser 

Auf die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser kann der Bebauungsplan 
durch Festsetzungen zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung und Verbesse-
rung der Oberflächenwasserrückhaltung reagieren: 
 
M6 Es empfiehlt sich die Anlage einer Zisterne zur Sammlung und Nutzung von 

Niederschlagswasser. 
 
M7 Für Stellplätze sind nur wasserdurchlässige Beläge zu verwenden (weitfugiges 

Pflaster, wassergebundene Decken, Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schot-
terrasen u.ä.). Die Grundstückszufahrten und –zuwege sind nur in den erforder-
lichen Breiten zu befestigen. 

 
M8 Entwicklung von artenreichen Nass- und Feuchtwiesen (s. auch: Planung Ver-

netzter Biotopsysteme RP) am Rothenbach im Anschluss an westlich angren-
zende Sickerquellen und hochstaudenreiche Nasswiesen. Die Fläche ist ab-
schnittsweise alle 3-5 Jahre zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren. 
Entlang des Rothenbaches ist auf einer Tiefe von ca. 10 m ein Bachuferwald 
durch das Anpflanzen von standortgerechten Erlen (25 Stck.) und Weiden i.S. 
(25 Stck.) sowie den vollständigen Verzicht auf Mahd und Beweidung durch 
Sukzession zu entwickeln. Eine Beweidung mit Schafen ist auf den Flächen 
nicht vorgesehen. Die Zäune und der Schafstall sind abzubauen. 

 
M9 Entwicklung eines Erlenbruchwaldes im Selbachtal angrenzend an einen nas-

sen Erlenbruch (siehe auch: Planung Vernetzter Biotopsysteme RP). Hierzu 
sind die Fichten südlich von Hattert auf ca. 0,41 ha vollständig zu roden und 
einschließlich Astmaterial abzufahren. Auf der Fläche sind truppweise einzelne 
Erlenheister (50 Stck.) anzupflanzen und der freien Entwicklung zu überlassen. 
Die Uferböschung ist ebenfalls mit Erlen (25 Stck.) zu bepflanzen und somit zu 
sichern. Eine Beweidung ist nicht vorgesehen. Herstellung einer Sohlanram-
pung am Selbach unterhalb des Rohrdurchlasses am Fahrweg mit bis zu 0,50 
m Höhe auf einer Länge von ca. 15 – 20 m aus kornabgestufter Steinschüttung. 
Schutz der vorhandenen Vegetation während der Bauausführung. Ziel ist die 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen. 

 
M10 Entwicklung eines lichten Erlenbruchwaldes am Selbach. Hierzu sind die Fich-

ten auf ca. 0,2154 ha (Nr. 73 = 1.504, Nr. 74 = 650 m²) vollständig zu roden und 
einschließlich Astmaterial abzufahren. Auf der Fläche sind truppweise einzelne 
Erlenheister (20 Stck.) entlang des Baches anzupflanzen und der freien Ent-
wicklung zu überlassen. Eine Beweidung ist nicht vorgesehen. Herstellung einer 
Steinschüttung zur Uferstabilisierung am westlichen Bachufer. Die Fläche ist 
abschnittsweise alle 3-5 Jahre zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren. Schutz 
der vorhandenen Vegetation während der Bauausführung beachten. 

 
Unvermeidbare Belastungen 
Durch die geplante Wohnbebauung wird bei einer GRZ von 0,3 die Fähigkeit zur Ver-
sickerung des Oberflächenwassers nur teilweise erhalten. Der Versiegelungsgrad wird 
durch Minimierung und Beschränkung auf durchlässige Pflasterflächen weiter redu-
ziert. Die Überbauung und damit Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung 
und Verstärkung der Oberflächenwassersammlung ist an dieser Stelle des Ortes un-
vermeidbar, da Standortalternativen auch hinsichtlich der vorhandenen, noch nutzba-
ren Bausubstanz nicht zur Diskussion standen. 
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4.4 Schutzgut Landschaft 

Auf die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kann der Bebauungsplan 
durch Festsetzungen zur Einbindung des Baugebietes in die umgebende Landschaft 
reagieren: 
 
M11 Zur Durchgrünung und inneren Gliederung des Wohngebietes ist je Grundstück 

ein hochstämmiger, großkroniger Obstbaum zu pflanzen und zu entwickeln. 
 
M12 Zusätzlich ist zur Einbindung des Wohngebietes auf den 3,00 m breiten privaten 

Grünflächen des Geltungsbereiches eine einreihige Hecke aus standortgerech-
ten Sträuchern und einzelnen kleinkronigen Bäumen zu pflanzen. 

 
Unvermeidbare Belastungen 
Durch die geplante Bebauung der Grundstücke entfallen einzelne Obstbäume im Be-
reich des geplanten Kinderspielplatzes und eine Baumreihe, ein Fichtenwäldchen so-
wie Einzelbäume innerhalb des Plangebietes, die den Untersuchungsraum bisher 
landschaftsgerecht einbinden. 
 
 
 

5.  Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Standort 
Die Wahl des Standortes zur Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes wurde 
zum einen durch die Nachfrage nach Bauland im Großraum Hachenburg und auch 
durch die Verfügbarkeit dieser Flächen bestimmt. Sonstige potentielle Bauflächen in 
der Ortsgemeinde Hattert stehen aufgrund privater Nutzungen nicht oder nur einge-
schränkt zur Verfügung. 
 
 
Planinhalt 
Der Bebauungsplan weist auf einer Gesamtfläche von 46.360 m² ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) mit ca. 30 neuen Baugrundstücken aus. Es ist eine offene, an die 
vorhandene Bebauung sich anlehnende Gebäudestruktur vorgesehen. Die Erschlie-
ßung erfolgt über die Straße ‚Am Hanggarten’ und von der ‚Hachenburger Straße’ aus. 
Weitere Planinhalte sind dem Bebauungsplan sowie der Begründung zu entnehmen. 
 
 
Städtebauliche Kennwerte: 
 
WA  Allgemeines Wohngebiet 
II  Anzahl der Vollgeschosse 
GRZ 0,3 Grundflächenzahl 
GFZ 0,6 Geschossflächenzahl 
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6. Zusätzliche Angaben 
 

6.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

 
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. Gleich- 
wohl beruhen viele weitergehende Angaben, wie z. B. die verkehrliche Belastung aus 
dem neu entstehenden Wohngebiet oder die Beeinträchtigung lokalklimatischer Ver- 
hältnisse durch die Bebauung auf grundsätzlichen oder allgemeinen Annahmen. So 
können einzelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität heute nicht 
eindeutig beschrieben werden, da detaillierte Messmethoden noch nicht entwickelt 
wurden. 
 
 

6.2  Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

 
Die Ausführung von landespflegerischen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnah-
men (M1-M12) wird durch die Gemeinde erstmalig ein Jahr nach Inkrafttreten des Be-
bauungsplanes und erneut alle 3 Jahre durch Ortsbesichtigung überprüft. 
 
 

6.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 
Das Bebauungsplangebiet befindet sich am westlichen Rand der Ortslage von Hattert. 
Es ist geplant, hier auf ca. 4,636 ha ein Allgemeines Wohngebiet auszuweisen. 
Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, 
die mit der Bebauungsplanung vorbereitet werden, sind die Verkehrslärmbelastung 
der hinzuziehenden Bevölkerung, der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch 
Versiegelung, damit verbunden ein erhöhter Oberflächenwasserabfluss und eine ver- 
ringerte Grundwasserneubildungsrate sowie die Veränderung der Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen zu nennen. 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung von anerkannten 
Beurteilungsmaßstäben bewertet. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und 
zum Ersatz für die aus dem Bebauungsplan erwachsenden Beeinträchtigungen und 
Verluste werden im Umweltbericht dokumentiert. Die Empfehlungen reichen von der 
Minimierung der Bodenversiegelung, dem Erhalt von ortsbildprägenden Gehölzbe-
ständen bis zur Festsetzung von Maßnahmen zur Renaturierung des Selbaches sowie 
von Gehölzpflanzungen. 
Auf die Beeinträchtigung der Lebensräume für Tiere und Pflanzen kann im Bebau-
ungsplan mittels Erhalt von Gehölzen, Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern, 
sowie der Neuschaffung von wertvollen Lebensräumen (externe Kompensationsmaß-
nahme) auf die Umwelteinwirkungen reagiert werden. 
Auf den Verlust von Boden und Bodenfunktionen kann der Bebauungsplan durch mög-
lichst geringe Versiegelung der Böden auf Baugrundstücken und Verkehrsflächen rea-
gieren. 
Die Gestaltung des Landschaftsraumes kann durch die Festsetzungen zur Bepflan-
zung der Grundstücke und der Feldgehölzhecke im Westen innerhalb des Bebau-
ungsplanes verbessert werden. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zur Kompensation der Umweltauswirkungen durch die 
Baugebietsentwicklung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hachenburg, im April 2009 
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